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Nr. 25 Dingolfing, 30. Oktober 2013 

 
 
Einwohnerzahl am 30. Juni 2013 
 
 
Allgemeinverfügung  
Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten 
fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung DüV) vom 13. Januar 2006 
(Neufassung mit Änderung vom 27. Februar 2007) 
 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Antrag des Herrn Johann Maier, Radlkofen 12, 84152 Mengkofen, auf Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von 259 Zuchtsauen, 1392 
Ferkelaufzuchtplätzen und 1882 Mastplätzen auf den Grundstücken Fl.Nrn. 132 und 
137, der Gemarkung Hüttenkofen 
 
 
Bekanntmachung über das Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds aus dem Vorstand 
der Sparkasse Niederbayern-Mitte 
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
 

-------------- 
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Einwohnerzahl am 30. Juni 2013 
 
 
Nachstehend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf Basis 
Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Dingolfing-Landau 
zum Stand 30. Juni 2013 bekannt gegeben: 
 
 

Bevölkerungsstand am 30.06.2013 
 
 

09279000 Landkreis Dingolfing-Landau Niederbayern  

Gemeinde  Einwohner 

  insgesamt 

09279112 Dingolfing, St  18 421  

09279113 Eichendorf, M  6 456  

09279115 Frontenhausen, M  4 521  

09279116 Gottfrieding  2 151  

09279122 Landau a.d.Isar, St  12 672  

09279124 Loiching  3 499  

09279125 Mamming  2 956  

09279126 Marklkofen  3 678  

09279127 Mengkofen  5 941  

09279128 Moosthenning  4 791  

09279130 Niederviehbach  2 452  

09279132 Pilsting, M  6 338  

09279134 Reisbach, M 7 593  

09279135 Simbach, M  3 668  

09279137 Wallersdorf, M  6 700  

   

 zusammen  91 837  
 
 
Die Gemeinden werden um Kenntnisnahme gebeten. 

 
 
 
Dingolfing, 23.10.2013 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
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Allgemeinverfügung 
 

Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhil fsmitteln 

nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis be im Düngen 
(Düngeverordnung DüV) 

vom 13. Januar 2006  
(Neufassung mit Änderung vom 27. Februar 2007) 

 
 
Nach § 4 Abs. 5 besteht für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff, 
ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot, ein Ausbringverbot (Sperrfrist) in der Zeit vom 
 
 

    1. November bis 31. Januar für Ackerland und vom 
 15. November bis 31. Januar für Grünland. 
 
 
Gemäß Düngeverordnung kann die zuständige Stelle für die zeitliche Begrenzung andere Zeiten 
genehmigen. 
 
Nach Mitteilung der Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft Freising, ist für die Ausbringung von 
flüssigen Wirtschaftsdüngern (Gülle, Jauche und Gärsubstrat aus landw. Produkten) auf Grünland 
auch in diesem Jahr eine Verschiebung der Sperrfrist möglich und zwar auf die Zeit  
vom 1. Dezember bis 15. Februar. 
 
Auf Antrag des zuständigen Kreisverbandes des Bayer. Bauernverbandes wird deshalb das 
Ausbringverbot für o.g. flüssige Wirtschaftsdünger auf Grünland auf den folgenden Zeitraum 
festgesetzt:  
 

1. Dezember 2013 bis 15. Februar 2014 
 
Für Ackerflächen gilt das in der Düngeverordnung festgesetzte Ausbringverbot vom  
 

1. November 2012 bis 31. Januar 2014 
 
Hinweis:  
Auf überschwemmte, wassergesättigte oder gefrorene Böden, die untertags nicht auftauen 
oder die durchgängig höher als 5 cm mit Schnee bede ckt sind, dürfen stickstoff- und 
phosphathaltige Dünger gemäß Dünge-VO § 3 Abs. 5 in  keinem Fall ausgebracht werden. 
 
Zuständige Stelle für den Regierungsbezirk Niederbayern ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Straubing, Fachzentrum L 3.2 - Agrarökologie.  
 
 
Straubing, 25.10.2013 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
FZ L 3.2 - Agrarökologie  
gez.  
Hans Ottmar Maidl 
Landwirtschaftsoberrat 
 
 

-------------- 
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Az.: 42-170/3/2-362 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Antrag des Herrn Johann Maier, Radlkofen 12, 84152 Mengkofen, auf Erteilung der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zum Halten 
oder zur Aufzucht von 259 Zuchtsauen, 1392 Ferkelaufzuchtplätzen und 1882 Mastplätzen, auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 132 und 137, der Gemarkung Hüttenkofen 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung:  
 
 
Herr Johann Maier, Radlkofen 12, 84152 Mengkofen, beantragte unter Vorlage von Plänen und 
Erläuterungen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Erweiterung und somit zum 
Betrieb einer Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von 259 Zuchtsauen, 1392 Ferkelaufzuchtplätzen 
und 1882 Mastplätzen auf den Grundstücken 132 und 137, der Gemarkung Hüttenkofen; 
 
Das Vorhaben ist genehmigungspflichtig nach § 4 Abs. 1 BImSchG i.V.m. Nr. 7.1.11.3. mit  Nrn. 
7.1.7.2, 7.1.8.2, 7.1.9.2 des Anhangs zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4.BImSchV). 
 
1. Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die Unterlagen, aus denen sich Art und Umfang 

des Vorhabens ergeben, liegen in der Zeit 
 

von Donnerstag, den 07.11.2013,  
bis einschließlich Freitag, den 06.12.2013,  
 
im Landratsamt Dingolfing-Landau , Zimmer-Nr. 226, Obere Stadt 1 - 3, 84130 Dingolfing 
sowie in der Gemeinde Mengkofen  Von-Haniel-Allee 12, 84152 Mengkofen 
und in der Gemeinde Leiblfing , Schulstraße 6, 94339 Leiblfing, 
während der allgemeinen Dienstzeit zur Einsichtnahme aus. 

 
2. Bis einschließlich Freitag, den 20.12.2013,  können Einwendungen gegen das Vorhaben beim 

Landratsamt Dingolfing-Landau schriftlich erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist werden alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 
3. Die Erörterung etwaiger Einwendungen erfolgt  

 
am Mittwoch, den 21.01.2014, um 9.30 Uhr , 
im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Dingolfing-Landau. Sollte die Erörterung an diesem 
Tag nicht abgeschlossen werden können, wird der Termin an den Folgetagen ebenfalls um 9.30 
Uhr fortgesetzt. 
 
Formgerecht erhobene Einwendungen werden auch beim Ausbleiben des Antragstellers oder von 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
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4. Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Personen, die Einwendungen erhoben 

haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.  
 
 
 
Dingolfing, 30.10.2013 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
 
 
 

-------------- 
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Bekanntmachung über das Ausscheiden eines Vorstands mitglieds aus dem 
Vorstand der Sparkasse Niederbayern-Mitte 
 
 
 
Gemäß § 13 Abs. 4 Satz 3 der Satzung der Sparkasse Niederbayern-Mitte wird bekannt gegeben, 
dass Herr Gerhard Schecher, geb. am 02.07.1953, mit Ablauf des 30. September 2013 aus dem 
Vorstand der Sparkasse Niederbayern-Mitte, ausgeschieden ist. 
 
 
Der Vorstand der Sparkasse Niederbayern-Mitte besteht fortan aus drei anstatt bisher vier Mitgliedern. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Dingolfing, 14. Oktober 2013 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez. 
Christian Hibler 
stv. Vorstandsmitglied 
Abteilungsleiter Vorstandssekretariat/Personal 
 
 
 

-------------- 
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Sparkasse Niederbayern-Mitte 
Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
 
 

A U F G E B O T  
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3501266369 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen Tage an, seine 
Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Urkunde vorzulegen, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
Landau, den 17.10.2013 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez. 
Rudolf Köppl 
Gebietsdirektor 
 
 
 

-------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 

 
 
 


